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Stach längerem ©ebraueß oerftopfen fieß bie feilen,
inbern fid} geilfpäne, ©eßmuß unb auch abgenutflel Sita»
terial non ber geile felbft jroijcpen ben 3äf)neti fefifeßen,
roobureß SSirïung unb Rraft ber geile naturgemäß fiatl
»erminbett wirb. ®ie geile muß bann gereinigt werben,
roal bei großen geilen oermittelft einer feinen ©taßl»
fpiße gefeßießt, mit ber man bie geilenßiebe einjeln aul»
gie£)t, bei Heineren feboeß mit einer Rraßbürfle oon ©ifen»
ober ©taßlbraßt ober einet Baumrooffiraße, bie auf
einem ©tuet §olj befeftigt ift. ©I iß gut, bie geilen
hierbei mit petroleum anzufeuchten. SBenn Öl beim
geilen gebraucht morben iß unb fiel) folcßel mit ben
©pänen pfammen jmifeßen ben ßabnen feßgefetfl hat,
fo muß bie geile jroeifs Steinigung etroal angewärmt
unb bann mit einer fteifen ©cßroeinlborfienbürfle abge»
rieben roerben. gft bie geile ftarï oerftopft unb über»
biel feßon an ben ©pißen ber gähne abgeflumpft, fo
baß fie alfo ihre @cßärfe jum größten Seit feßon »er»
loren f»at, fo îann fie bennoeß roieber tnflanb gefegt
roerben, roenn fie in einer ßatf äßenben ©eifen» ober
©obalauge au§gefoc£)t roirb, bie bie Unretnlicßleiten auf»
löft. SRad) bem 2hillocßen roirb bie geile bann in mit
©cßroefel» ober ©alpeterfäure angefäuertes SBäffer ge»

tarnet unb barauf in reinem SBaffer abgeroafeßen. ©o
beßanbette geilen erroeifen ficîj bann roieber all gebrauch
fähig. Slucß Benzol iß ein feßr gute! unb roirffamel
Steinigunglmiitel für oerßopfte geilen, ©änzlidß ftumpf
geworbene geilen bagegen müffen entroeber neu aufge»
ßauen ober mit bem ©anbflraßlgebläfe neu gefcßärft
roerben, roal erßeblirf) billiger iß all bal Steubeßauen.

Buiiflwatslkicöluss über aie Einstellung
aer Jlrbeltslosenfürsorge.

(Uom 2. Sunt 1924.)

2lrt. 1. ®er Bunbelratlbefcßluß betreffenb Slrbeitl»
lofenunterflüßung oom 29. Dftober 1919 mit aßen feinen
Slbänberungen unb ©rgänjungen, foroie ben geftütfl hier-'
auf ergangenen Slulfüßrunglbeftimmungen roirb auf ben
30. guni 1924 aufgehoben.

®emgemäß roerben oon biefem geiipunlt an feine
Slrbeitllofenunterftfißungen ober fonßige in biefen ©rlaffen
oorgefehene Setfiungen aulgeric£)tet, fofern ber Slnfprucß
meßt für bie geit oor bem i. guli 19 24 entftanben ift.

3lrt. 2. ®ie Rantone ßnb ermächtigt, fofern aus»
nahmlroeife befonbere Berßältniffe biel rechtfertigen, bil
Z«m 31. ®ezember 1924 Beiträge ju gewähren:

a) an Rurfe, welche ber beruflichen Slulbilbung 2lr»
beitllofer im ©inne einer Umlernung bienen, ober
an fßerfonen, bie foldhe Rurfe befudhen;

b) an ältere 2lrbeitllofe bei Übernahme einer Slrbeit,
beren ©rtrag nicE)t bem ortlüblicßen Sohn »oll
leiftunglfähiger flSerfonen entfprießt.

®er Bunb übernimmt ju Saßen ber noch rerfüg»
baren Sfrbeitllofenfrebite bie §älfte biefer Beiträge.

®ie Borfcßriften ber Rantone unterliegen ber ©eneß»
migung bei elbgenöffifdßen BoUlroirtfcßaftlbepartementl.

3lrt. 3. gär bie Slbroicflung ber Sftaßnaßmen, bie
auf ©runb ber in 2lrt. 1 genannten ©rlaffe getroßen
rourben, bleiben btefe auch n«tß <^m 30. guni 1924 anroenb»
bar. ©benfo roerben Satfachen, bie roaßrenb beren ®el»
tunglbauer eingetreten finb, auch fernerhin nach bem bil»
herigen Stecht beurteilt.

91rt. 4. ®iefer Befcßtuß tritt fofort in Rraft.

®a! cibgenöffifdhe Bolflroirtfcßaftlbepartement roirb
mit feinem ißoßjug beauftragt.

Eur Schweiler mustersiesse 1924

in Zeichen Her wirtscftaTtiicften Besserung.

SOtan fcßrelbt bem „Bunb" : Bor faum einer 2Bodße

hat bie ©cßroeizer SJiuflermeffe ihre Sore gefeßloffen, unb
feßon finb bie Sauarbeiter roieber in bie geräumigen
fallen eingebogen, um bie über bie SDteffezeit eingeßeEten
Arbeiten an ber inneren Stulßaüung ber ©ebäube roieber
aufzunehmen. SJtan fpridht baoon, baß bereitl in biefem
SJïonat ber Sau bei neuen Berroaltunglgebäu»
bei an bie |>anb genommen werben fott.

2Bal ben Slbfcßluß ber bieljährigen ©cßt»eizet
SJtuftermeffe anbelangt, fo roeift biefer in ben meiften Be»

biehungen, namentlich in gefcßäftticßer ^nnfießt, gegenüber
bem Borjaßre unb ben anbern gaßren eine m er Hieße
Befferung auf. bereit! roäßrenb ber SOteffebauer iß
roieberßolt oon bem SOtaffenbefudß bie Siebe geroefen.
Slbfcßließenb fann nun mitgeteilt roerben, baß an gn»
lanblbefucßern etwa 110» bil 125,000 gezählt roorben
finb, roal bebeutet, baß aul ben oerfdhiebenen ©ebieten
unferel Sanbel in biefem gaßr breimal mehr Sefucfler
nach 93afel gefommen finb, all b«ï oorjährigen SJÎeffe
®ie ßärfften Rontingente fteüten broetfeHo! bie Oßfd^rocig,
hauptfäihlidh ber Ranton 53ern, bann
auch ^ Ranton Seffin.

®ie gahl ber S3efu(|er aul bem 3lullanb roar
fogar fünfmal fo ßarf all im gahre 1923. Sin ber

©piße ber 38 oerfdhiebenen Sänber, aul benen fidh bie

SSefucïjer refrutierten, fteht ®eutfdhlanb, roelihem

granfrei^ mit bem ©Ifaß folgt, ©elbß ©infäufer
aul ißaläßina unb Sleggpten fehlten nieffl. Slicßt weniger
all 5% ber Slullanblbefucher flammten aul Überfee.

®aß jum Sîeforbbefucl) ber Sïtuftermeffe in ßarfem
SRaße audh bie gahroetgünßigungen ber oerfdhiebenen
Sahnen beigetragen h<*&etb tft felbfioerftänblich. ®ie
^unbelbahnen waren oerf^iebentlidh genötigt, ©jtrajüge
einjufdjalten, oor allem am jroeiten 9Reffe»@amltag unb

©onntag, an benen runb 40,000 ißerfonen im Kaller
53unbelbahnhof antamen. gn welchem ©rabe bann bie

Kaller Straßenbahnen an ber SSeförberung ber öefucher
nadh bem SJteffeptaß mitroirïten, jeigen bie Sareinnahmen
biefer Sahnen am jroeiten 2Reffe=©amltag, bie bamall
runb 15,700 gr. erreichten.

©ooiel bil jetfl beîannt ift, hatten bie SRafdjinen»
unb SSBerljeuginbußrie, foroie bie Abteilung Slaßrargl»
unb ©enußmittel bie beße ©efcfiäftltätigEeit außuroeifen.
33orteilhafte Slbfdfjlüffe rourben audh bei ber ©leltrijitätl»
inbuftrie getätigt. Sefriebigenb waren bie 33erhältniffe
für bie Slbteilung fanitäre Anlagen unb Baumaterialien,
ebenfo für bie flSapierinbuftrie unb anbere. ©rroähnenl»
roert iß bie Satfadhe, baß im ©egenfaß ju ben letflen
gahren, bal ©jportgefchäft roieber aufzublühen be»

ginnt, roal naturgemäß auf bie hope 3ahl oon 3lu§»

lanblbefudhern, unb biefe roiebetum auf bie Befferung
ber roirtf(|aftlidhen Berhältniffe, namentlidh in unfern
Stadhbarlänbern, zurückführen ift.

OmcMeletes.
f Slrchitelt Bugufi BSttifer ist Bafel iß geftorben.

@r roar nach BoHenbung feiner ©tubien gSrioatarcEjitefi
in Dlten, roo er u. a. bie Bifla ©genfer an ber Starauer=

ßraße errichtete. SBährenb ben gaßren 1891—1904 be»

ïléibete er bal 2lmt einel Bauoerroalterl oon Dlten.
gn ber golge betätigte er fidh Storfcßa^ unb z^W
in Bafel.

* t Batimeißer gohanael Dehler i* güridh 8 ßarb

am 29. Sftai im ÏHter oon 75 gahren.
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Nach längerem Gebrauch verstopfen sich die Feilen,
indem sich Feilspäne, Schmutz und auch abgenutztes Ma-
terial von der Feile selbst zwischen den Zähnen festsetzen,
wodurch Wirkung und Kraft der Feile naturgemäß stark
vermindert wird. Die Feile muß dann gereinigt werden,
was bei großen Feilen vermittelst einer feinen Stahl-
spitze geschieht, mit der man die Feilenhiebe einzeln aus-
zieht, bei kleineren jedoch mit einer Kratzbürste von Eisen-
oder Stahldraht oder einer Baumwollkratze, die auf
einem Stück Holz befestigt ist. Es ist gut, die Feilen
hierbei mit Petroleum anzufeuchten. Wenn Öl beim
Feilen gebraucht worden ist und sich solches mit den
Spänen zusammen zwischen den Zähnen festgesetzt hat,
so muß die Feile zwecks Reinigung etwas angewärmt
und dann mit einer steifen Schweinsborstenbürste abge-
rieben werden. Ist die Feile stark verstopft und über-
dies schon an den Spitzen der Zähne abgestumpft, so

daß sie also ihre Schärfe zum größten Teil schon ver-
loren hat, so kann sie dennoch wieder instand gesetzt

werden, wenn sie in einer stark ätzenden Seifen- oder
Sodalauge ausgekocht wird, die die Unreinlichkeiten auf-
löst. Nach dem Auskochen wird die Feile dann in mit
Schwefel- oder Salpetersäure angesäuertes Wasser ge-
taucht und darauf in reinem Wasser abgewaschen. So
behandelte Feilen erweisen sich dann wieder als gebrauchs-
fähig. Auch Benzol ist ein sehr gutes und wirksames
Reinigungsmittel für verstopfte Feilen. Gänzlich stumpf
gewordene Feilen dagegen müssen entweder neu aufge-
hauen oder mit dem Sandstrahlgebläse neu geschärft
werden, was erheblich billiger ist als das Neubehauen.

kunaesrattveschlusß Ader Sie Kinsleliung
Ser MbMsissenMssrge.

(Uom z. ZunI IY2«.)

Art. 1. Der Bundesratsbeschluß betreffend Arbeits-
losenunterftützung vom 29. Oktober 1919 mit allen seinen
Abänderungen und Ergänzungen, sowie den gestützt hier-
auf ergangenen Ausführungsbestimmungen wird aus den
30. Juni 1924 aufgehoben.

Demgemäß werden von diesem Zeitpunkt an keine

Arbeitslosenunterstützungen oder sonstige in diesen Erlaffen
vorgesehene Leistungen ausgerichtet, sofern der Anspruch
nicht für die Zeit vor dem 1. Juli 1924 entstanden ist.

Art. 2. Die Kantone sind ermächtigt, sofern aus-
nahmsweise besondere Verhältnisse dies rechtfertigen, bis
zum 31. Dezember 1924 Beilräge zu gewähren:

a) an Kurse, welche der beruflichen Ausbildung Ar-
beitsloser im Sinne einer Umlernung dienen, oder
an Personen, die solche Kurse besuchen;

d) an ältere Arbeitslose bei Übernahme einer Arbeit,
deren Ertrag nicht dem ortsüblichen Lohn voll
leistungsfähiger Personen entspricht.

Der Bund übernimmt zu Lasten der noch verfüg-
baren Arbeitslosenkredite die Hälfte dieser Beiträge.

Die Vorschriften der Kantone unterliegen der Geneh-
migung des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements.

Art. 3. Für die Abwicklung der Maßnahmen, die
auf Grund der in Art. 1 genannten Erlasse getroffen
wurden, bleiben diese auch nach dem 30. Juni 1924 anwend-
bar. Ebenso werden Tatsachen, die während deren Gel-
tungsdauer eingetreten sind, auch fernerhin nach dem bis-
herigen Recht beurteilt.

Art. 4. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft.
Das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement wird

mit seinem Vollzug beauftragt.

AM Kchwàr MuèMWêsKê
im Aeichen Ser Wirtschaftlichen »esserung.

Man schreibt dem „Bund" : Vor kaum einer Woche
hat die Schweizer Mustermesse ihre Tore geschlossen, und
schon - sind die Bauarbeiter wieder in die geräumigen
Hallen eingezogen, um die über die Messezeit eingestellten
Arbeiten an der inneren Ausstattung der Gebäude wieder
aufzunehmen. Man spricht davon, daß bereits in diesem

Monat der Bau des neuen Verwaltungsgebäu-
des an die Hand genommen werden soll.

Was den Abschluß der diesjährigen Schweizer
Mustermesse anbelangt, so weist dieser in den meisten Be-
ziehungen, namentlich in geschäftlicher Hinsicht, gegenüber
dem Vorjahre und den andern Jahren eine merkliche
Besserung auf. Bereits während der Messedauer ist
wiederholt von dem Massenbesuch die Rede gewesen.
Abschließend kann nun mitgeteilt werden, daß an In-
landsbesuchern etwa 110- bis 125,000 gezählt worden
sind, was bedeutet, daß aus den verschiedenen Gebieten
unseres Landes in diesem Jahr dreimal mehr Besucher
nach Basel gekommen sind, als zur vorjährigen Messe
Die stärksten Kontingente stellten zweifellos die Ostschweiz,
hauptsächlich der Kanton Zürich, und Bern, dann
auch der Kanton Tess in.

Die Zahl der Besucher aus dem Ausland war
sogar fünfmal so stark als im Jahre 1923. An der
Spitze der 38 verschiedenen Länder, aus denen sich die

Besucher rekrutierten, steht Deutschland, welchem

Frankreich mit dem Elsaß folgt. Selbst Einkäufer
aus Palästina und Aegypten fehlten nicht. Nicht weniger
als 5°/» der Auslandsbesucher stammten aus Übersee.

Daß zum Rekordbesuch der Mustermesse in starkem

Maße auch die Fahrvergünftigungen der verschiedenen
Bahnen beigetragen haben, ist selbstverständlich. Die
Bundesbahnen waren verschiedentlich genötigt, Extrazüge
einzuschalten, vor allem am zweiten Messe-Samstag und

Sonntag, an denen rund 40,000 Personen im Basler
Bundesbahnhof ankamen. In welchem Grade dann die

Basler Straßenbahnen an der Beförderung der Besucher
nach dem Messeplatz mitwirkten, zeigen die Bareinnahmen
dieser Bahnen am zweiten Messe-Samstag, die damals
rund 15,700 Fr. erreichten.

Soviel bis jetzt bekannt ist, hatten die Maschinen-
und Werkzeugindustrie, sowie die Abteilung Nahrargs-
und Genußmittel die beste Geschäftstätigkeit aufzuweisen.
Vorteilhafte Abschlüsse wurden auch bei der Elektrizität-
industrie getätigt. Befriedigend waren die Verhältnisse
für die Abteilung sanitäre Anlagen und Baumaterialien,
ebenso für die Papierindustrie und andere. Erwähnens-
wert ist die Tatsache, daß im Gegensatz zu den letzten

Jahren, das Exportgeschäft wieder aufzublühen be-

ginnt, was naturgemäß auf die hohe Zahl von Aus-
landsbesuchern, und diese wiederum auf die Besserung
der wirtschaftlichen Verhältnisse, namentlich in unsern

Nachbarländern, zurückzuführen ist.

î Architekt August BSttiker i» Basel ist gestorben.
Er war nach Vollendung seiner Studien Privatarchitekl
in Ölten, wo er u. a. die Villa Schenker an der Aarauer-
straße errichtete. Während den Jahren 1891—1904 be-

kleidete er das Amt eines Bauverwalters von Ölten.

In der Folge betätigte er sich in Rorschach und zuletzt

in Basel.
« î Baumeister Johauues Oehle? i» Zürich 8 starb

am 29. Mai im Alter von 75 Jahren.
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